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Arbeitsergebnisse der Arbeitsgruppe 3 „Pfarrdienst“.
I. Zusammensetzung der AG 3 „Pfarrdienst“

1.Frau Anette Schukraft, Niederhofen

2.Frau Lydia Söhner, KGRin, Schwaigern

3.Herr Bernhard Richter, KGR, Niederhofen

4.Herr Martin Frank, Pfr., Schwaigern

5.Herr Bernhard Gollsch, Pfr., Leonbronn - Ochsenburg
6.Herr Albrecht Trumpp, Pfr., Zaberfeld - Michelbach
7.Herr Horst-Werner Neth, Pfr., Nordheim (Vorsitzender)
II. Arbeitssitzungen der AG 3 „Pfarrdienst“

Mittwoch, 20. 07. 2005, Nordheim

Donnerstag, 29.09.2005, Leonbronn

Donnerstag, 27. 10. 2005, Leonbronn

Donnerstag, 24. 11. 2005, Niederhofen

Donnerstag, 19.01.2006, Niederhofen

Donnerstag, 09.02.2006, Niederhofen(Abschlusssitzung)

III.Ergebnisse

1.Beschreibung des gegenwärtigen Pfarrdienstes.

 Die vorgenommene Bestandsaufnahme erfolgte unter den Aspekten:

 a) Erwartungen an den Pfarrdienst (Beauftragung, Familie, Volkskirche)

 b) Anforderungen seitens der Institution ‚Kirche’

 c) Tätigkeitsfelder
 d) MitarbeiterInnen

vgl. detaillierte Zusammenstellung als Anlage 1.
2.Grundaussagen.

 1. Das Zentrum des Pfarrdienstes ist  die Verkündigung des Evangeliums.

 2. Als Evangelium ist Gottes gesamte Kommunikation mit Mensch(en) und Welt zu    

     verstehen.

 3. Daraus ergibt sich die Grundstruktur des Pfarrdienstes als Kommunikationsgeschehen.

 4. Pfarrerinnen/Pfarrer gehören den sog. „Professionsberufen“ an. Ihr wesentliches Merkmal  

     ist die unmittelbare, direkte und persönliche  Begegnung mit Menschen.

 5. Der gegenwärtige Pfarrdienst ist auf die Parochie bezogen.

 6.Finanzielle und demographische Faktoren wirken gegenwärtig und vor allem zukünftig auf 

    den Vollzug des Pfarrdienstes ein.

 7. Pfarrerinnen und Pfarrer beziehen ihr Berufsidentität in erster Linie und entscheidend aus 
     all den Tätigkeiten, die  sich aus der „Verkündigung des Evangeliums“ ergeben.

Ergebnis aus der Beschreibung und den Grundaussagen zum Pfarrdienst:

Die gegenwärtige, parochial  verortete Praxis des Pfarrdienstes gibt dem professionell zu vollziehendem Kommunikationsgeschehen „Verkündigung des Evangeliums“ zu wenig Raum. Dieses Zentrum des Pfarrdienstes wird von berufsfremden Aufgaben 
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eingeschränkt. Hier sind vor allem die vielfältigen Verwaltungsaufgaben zu nennen. Die vorhandene Vielfältigkeit des Pfarrdienstes kann durchaus reizvoll sein (die Pfarrerin/ der Pfarrer als Generalist), sie wird jedoch eher als belastend erlebt. Es ist mit zu bedenken, die Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern ist auf theologische Kompetenz und seelsorgerliche Befähigung ausgerichtet.
3. Einsichten und Folgerungen
Wir gehen vom Ist-Zustand aus. In unsere Überlegungen ist die theologische Arbeit am Amtsverständnis nicht einbezogen.
Der Pfarrdienst muss so gestaltet werden, dass er 

a) an dessen Zentrum orientiert ist, dessen Verwirklichung ermöglicht;
b) die berufliche Identität fördert;

c) dadurch erhöht zur Stabilität und  zum Aufbau von  Kirche beiträgt. Gerade hier findet die
    missionarische Qualität des Pfarrdienstes ihren Ausdruck.

 Zu fragen ist, ob sich diese Wiedergewinnung des bzw. die Konzentration im Pfarrdienst im Raum einer Parochie  erreichen lässt.  Angesichts der finanziellen, demographischen Veränderungen lassen sich nicht alle bisherigen Parochien aufrechterhalten. Diese  zweifellos realen  Gegebenheiten dürfen nicht den alleinigen Ausschlag für Strukturmaßnahmen abgeben. Dies wäre ein zu pragmatischer, darum nicht  unbedingt überzeugender Ansatz. Überzeugender ist die Einsicht, dass die Kirche und mit ihr der Pfarrdienst nicht von Strukturen getragen wird, sondern gemäß 1.Petr. von ihrem Herrn als „Eckstein“ (1.Petr. 2,4ff). Diese christologische Bestimmung von Kirche erlaubt bzw. nötigt,  Strukturfragen zu stellen  und entsprechende Struktur- bzw. Organisationsformen  anzugehen. Wir sind der Ansicht, diese theologische Begründung ist konsensfähig. Sie ist die Basis, für unsere Folgerung:
Neben die parochiale Ausrichtung des Pfarrdienstes ist eine  gleichwertige überparochiale Größe zu stellen. Sie lässt sich aus der bereits vorhandenen Einteilung eines Kirchenbezirks in DISTRIKTE gewinnen. Es handelt sich also zuerst um gar keine Neuschaffung einer Größe, sondern um deren Aufgreifen und Profilierung. Zur  Parochie  kommt als gleichrangige  Größe kirchlichen Handelns die Kirche im Distrikt.  Es ist von Anfang an zu betonen, in beiden Größen bzw. Räumen vollzieht sich  pfarrdienstliches/kirchliches Handeln  gleichbedeutend.

3. Gesichtspunkte für den Weg zur Ditrikstkirche
Es steht fraglos fest, der neuralgische Punkt ist die Verhältnisbestimmung zwischen Parochie(n) und Kirche im Distrikt.  Hier ist ein Mal die angeführte theologische Begründung bedeutungsvoll(s.o), zum anderen sind von Beginn an alle  im Distrikt vorhandenen Parochien  in gleicher Weise, qualitativ wie quantitativ, zu beteiligen. Dafür ist eine Form bzw. ein Forum zu schaffen. Es gibt ja bisher keine Organ, das diesen Prozess hin zur Kirche im  Distrikt  aufnehmen kann und  bearbeitet.  Dabei ist abzuklären, welche rechtlichen Kompetenzen diesem Forum übergeben  werden.  Gleich bedeutend ist eine Rückkopplung  in die Gemeinden, d.h. es muss  Transparenz des Prozesses für die Gemeinden vorhanden sein.

Das Anstreben einer Kirche im Distrikt macht die Parochien keineswegs überflüssig, führt also nicht zu deren Aufhebung bzw. Auflösung. Es ist vielmehr zu klären, welche Dienste 
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haben in der Parochie zu bleiben. Welche Dienste können im Rahmen des Distrikts synergistischer  und effektiver wahrgenommen werden als in den Parochien. 
Die Schaffung einer Kirche im Distrikt  kann nicht bedeuten, die pfarrdienstlichen  Tätigkeiten zusätzlich auf die Distriktsebene auszudehnen. Das wäre kontraproduktiv.

Die Schaffung einer Kirche im Distrikt trägt der Tatsache Rechnung, dass nicht mehr alle Gemeindeglieder in lokalen Bezügen leben, nicht mehr ausschließlich darin beheimatet sind. Es liegt für einen beträchtlichen Teil nicht mehr die Ortsgebundenheit früherer Jahre vor.

Die  Kirche im Distrikt gibt  Kirche ein öffentlich deutlicher wahrnehmbares Erscheinungsbild.
Die Parochie  behält ihr bleibendes Recht für alle Gemeindeglieder, die nicht auf Mobilität setzen  können. Denn  für deren Identität ist  die Ortskirche, das damit verbundenen Heimat- und Wärmeempfinden, unerlässlich. 
Kirche im Distrikt setzt ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft und Kooperationsfähigkeit  voraus. Da wir vom Pfarrdienst sprechen, ist damit zuerst die davon betroffene Berufsgruppe gemeint. Im Zuge des Prozesses zur Kirche im  Distrikt gilt das zugleich für alle daran Beteiligte.

IV. Skizze eines Modells.

1.Die Parochie(n).
In ihre verbleibt  kirchliches Leben, das vorwiegend vereinskirchlich, also ehrenamtlich, organisiert wird. Dem Pfarrdienst  kommt  hier neben dem Zentraldienst der Verkündigung  die Begleitung von Mitarbeitern/Innen, deren Pflege und Schulung bzw. die Organisation dessen zu.  Gottesdienste verbleiben in den Parochien oder werden zu besonderen  Zeiten und Anlässen gemeinsam gefeiert.
2. Kirchliche Orte.

In Gebäuden der Parochien werden sog. „kirchliche Orte“ geschaffen. An ihnen wird thematische Arbeit  für die Distriktskirche wahrgenommen,  z.B. Erwachsenenbildung, Begleitung  von MitarbeiternInnen, Religionsunterricht,  Konfirmandenarbeit usw. Diese thematische Arbeit kann in den Gottesdiensten am Ort  eine Verzahnung mit dem Parochialen erhalten.
Stellenausschreibungen sollten künftig parochiale und distriktsbezogene  Dienste im Blick haben, aufnehmen und formulieren.  

3. Verwaltung.

Die Kirche im Distrikt  bedarf einer gemeinsamen Verwaltungsstruktur. Eine Überlegung ist, ob dabei an die Verwaltungsstrukturen und Erfahrungen von Gesamtkirchengemeinden 
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angeknüpft werden kann, z.B. bei der Kirchenpflege, dem Kirchenregisteramt, bei Kindergartenverwaltung, Anstellungsvorgängen usw.
Als Anfrage, inwieweit sind in der gegenwärtigen KGO  pfarramtliche und kirchengemeindliche Geschäftsvollzüge ausreichen voneinander abgehoben und beschrieben? 

Sind hier Präzisierungen und juristische Abklärungen nötig? 
Unsere  Überlegungen sind stark strukturell  geprägt.  Sie sind auf die Organisation von Räumen und den Diensten in denselben ausgerichtet.  Wir haben uns bisher wenig mit Zeitabläufen beschäftigt, die ein weiteres Merkmal von Veränderungen  darstellen.
Unseren Überlegungen ist ein grundsätzlicher Denkanstoß beigefügt, den wir als Anlage 2  übergeben.
Dieser erste Abschlussbereicht wurde in der Sitzung am 09.Febr.2006 beraten  und beschlossen.
Nordheim, den 10. 02. 2006. 

Anlage 1 + 2
